
 
 

 

Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der 
ausserordentlichen Gemeindeversammlung Aesch 

vom 12. August 2024 
 
 
 

In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergeb-
nisse der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 12. August 2024 wie folgt 
veröffentlicht: 
 
1. Revision Ortsplanung mit Zonenplan, Bau- und Zonenreglement und  

Teilzonenplan Gewässerraum innerhalb der Bauzone 
 

 
a. Beschluss über die nicht gütlich erledigte Einsprache 
 

Die Einsprache der Swisscom (Schweiz) AG, Sunrise GmbH, Salt Mobile SA zu 
Art. 44 des Bau- und Zonenreglements wird einstimmig abgelehnt (keine Gegen-
stimmen).  
 
b. Schlussabstimmung  
 

Die Revision der Ortsplanung mit Zonenplan, Bau- und Zonenreglement und Teil-
zonenplan Gewässerraum innerhalb der Bauzone wird grossmehrheitlich ange-
nommen (eine Gegenstimme). 

 
 

2. Teilzonenplan Gewässerraum ausserhalb der Bauzone 
 

Der Teilzonenplan Gewässerraum ausserhalb der Bauzone wird einstimmig abge-
lehnt (keine Gegenstimmen). 
 

Die Beschlüsse der Stimmberechtigten können innert 20 Tagen seit dem Tag der  
Beschlussfassung schriftlich mit Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat des 
Kantons Luzern angefochten werden (§ 63 Abs. 3 Planungs- und Baugesetz). 
 

Die Verwaltungsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze  
Darstellung des beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 
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